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Sehr geehrter Herr Bürgermeister!


Im Namen der Gruppe SPD-Grüne beantrage ich, folgenden Antrag auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung des Rates der Stadt Diepholz zu setzen:

 
Jung kauft Alt – junge Leute kaufen alte Häuser
Antrag zur Einrichtung von Richtlinien zur Förderung des Erwerbs von Altbauten

1. Um jungen Paaren und Familien mit Kindern bis zum vollendeten 18. Lebensjahr die Schaffung von Wohneigentum in gewachsener Umgebung zu erleichtern, fördert die Stadt Diepholz den Erwerb von Altbauten nach folgenden Bestimmungen:

2. Allgemeines:

a) Ein Altbau im Sinne dieser Förderrichtlinien ist ein Wohngebäude (Ein – oder Zweifamilienhaus) auf dem Gebiet der Stadt Diepholz, das vor dem 01.01.1995 erstmals bauaufsichtlich genehmigt oder bei fehlender Genehmigung erstmals bezogen wurde.

b) Anspruchsberechtigt sind ausschließlich natürliche Personen. Bei ehelichen oder nichtehelichen Lebensgemeinschaften sind beide Partner anspruchsberechtigt, jeweils aber nur für die Hälfte des Förderbetrags.

c) Die Förderrichtlinien müssen bei Antragstellung anerkannt werden.

d) Ein Rechtsanspruch kann aus diesen Richtlinien nicht hergeleitet werden. Zuschüsse können nur gewährt werden, soweit Haushaltmittel zur Verfügung stehen.

e) Der Zuschussempfänger/die Zuschussempfängerin ist verpflichtet, Fördermittel ganz oder teilweise zurückzuzahlen, wenn der Antrag falsche Angaben enthält oder die Richtlinien nicht beachtet worden sind.

f) Eine Förderung ist ausgeschlossen, wenn der Altbau an nahe Verwandte (bis zur zweiten Linie) oder deren Ehe- oder Lebenspartner veräußert werden soll.

3. Einmalige Förderung (Altbaugutachten) 
a) Für die Erstellung eines Altbaugutachtens (mit Gebäudeenergieausweis nach § 18 EnEV (Ortsbegehung/Bestandsaufnahme mit Modernisierungsempfehlung und Kostenschätzung) durch einen Sachverständigen im Sinne des KfW Programms 430 (Stand: 01.03.2011) gewährt die Stadt Diepholz auf Antrag folgende Zuschüsse an Kaufinteressenten:

aa) 
600,00 € Grundbetrag für Familien mit einem kindergeldberechtigten Kind bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres,

bb) 
300,00 € Erhöhungsbetrag für jedes weitere kindergeldberechtigte jüngere Kind.

b) Jeder Anspruchsberechtigte kann die Förderung nur für ein Gebäude in Anspruch nehmen.

c) Die Förderung des Altbaugutachtens ist beschränkt auf die Höhe der Erstellungskosten.

d) Die Förderung eines Altbaugutachtens ist ausgeschlossen, wenn bereits ein Altbaugutachten für das betreffende Gebäude erstellt wurde oder die antragsberechtigte Person das Gebäude bereits durch notariellen Kaufvertrag erworben hat.

e) Bei Antragstellung ist der Stadt Diepholz die schriftliche Einverständniserklärung des Altbaueigentümers/der Altbaueigentümerin vorzulegen, aus der hervorgeht, dass er/sie grundsätzlich bereit ist, das Gebäude an den/die Antragsteller zu veräußern. Der Eigentümer/die eigentümerin kann ebenfalls den Antrag stellen und sich verpflichten, an eine zu fördernde Person (Lit. a) zu veräußern. Die zu fördernde Person muss den Antrag vor Auszahlung übernommen haben.

f) Das Altbaugutachten muss von einem Sachverständigen erstellt werden, der von der KfW als Energieberater anerkannt ist. Das gilt für Personen, die im Bundesprogramm "Vor-Ort-Beratung" des Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) oder von der Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. (vzbv) zugelassen sind oder die Berechtigung haben, Energieausweise auszustellen (§ 21 der EnergieeinsparVO).

g) Die zu fördernde Partei, der Sachverständige und der Eigentümer/die Eigentümerin müssen mit der weiteren Nutzung des geförderten Altbaugutachtens durch die Stadt Diepholz in einem Informationspool (Sammlung, Veröffentlichung und Weitergabe an andere Interessierte, einverstanden sein.

h) Die Auszahlung erfolgt nach Vorlage des Altbaugutachtens und der dazugehörigen Rechnung. 

4. Förderung des Erwerbs eines Altbaus

a) Die Stadt Diepholz gewährt für den Erwerb eines Altbaus auf Antrag folgende Zuschüsse:

aa) 
1.200,00 € Grundbetrag für Antragsteller gem. Nr. 3a aa),
bb) 
600,00 € Erhöhungsbetrag gem. Nr. 3 a bb),

cc) 
600,00 € nachträglicher Erhöhungsbetrag für jedes weitere Kind, das innerhalb eines Jahres nach Bewilligung der Förderung geboren wird.

b) Jeder Anspruchsberechtigte kann die Förderung nur für ein Gebäude in Anspruch nehmen.

c) Der Höchstbetrag für die Förderung beträgt 3.000,00 €, höchstens jedoch 10% der Investitionskosten.

d) Eine Kombination mit anderen Förderprogrammen ist möglich. 

e) Voraussetzung der Bewilligung ist, dass

aa) 
Maßnahmen durchgeführt werden nach dem KfW Programm 430 (Stand: 01.03.2011) mindestens für ein KfW Effizienzhaus 115,

bb) 
der notarielle Kaufvertrag noch nicht beurkundet wurde, und

cc) 
der Altbau von den Antragstellern nach Sanierung selbst zu Wohnzwecken genutzt wird.

f) Voraussetzung für die Auszahlung der Förderung ist, dass

aa) 
die Eigentumsumschreibung für das betreffende Grundstück auf die Antragsteller erfolgt ist,

bb) 
die Antragsteller den Altbau bezogen haben,

cc) 
die Umsetzung der vorgesehenen Maßnahmen (Nr. 4 e aa)) durch Vorlage von Belegen nachgewiesen wird.

g) Die Förderung ist vollständig zurückzuzahlen, wenn sich nachträgliche Änderungen ergeben oder Tatsachen bekannt werden, die einer Förderung entgegenstehen oder diese gemindert hätten.

5. Inkrafttreten
Diese Richtlinien treten mit Wirkung vom xx.xx.xxxx in Kraft und sind befristet bis zum xx.xx.xxxx.

Begründung:

Ältere Bürgerinnen und Bürger stellen sich in unserer Stadt immer öfter die Frage, ob es nicht besser ist, das eigene Haus zu veräußern und gegen eine kleinere Wohnung zu tauschen. Jüngere Familien suchen  attraktive Gebrauchtimobilien, werden oft aber nicht fündig. Die Stadt Diepholz hat ein hohes Interesse daran, sich als attraktiver Wohnstandort weiterzuentwickeln, für junge Familien Lebensmittelpunkt zu sein und den Gebäudebestand in der Stadt energetisch zukunftsfähig zu machen und in seinem Wert dauerhaft zu sichern. Wir wollen mit diesem Förderprogramm unterschiedliche Interessen zusammenbringen. 

Mit freundlichen Grüßen

